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Zitat

Ich weiß, dass die Studienzeit (3 Jahre?), die Vorbereitungszeit, Elternzeit oder auch
Teilzeit in Elternzeit berücksichtigt werden. Wo kann ich das nachlesen? Im Idealfall für
Hessen - falls es besondere Abweichungen gibt?

In NRW ist die Elternzeit nicht pensionswirksam, wenn man in der Zeit nicht arbeitet. Und wenn
man TZ in Elternzeit macht, zählt auch nur der TZ-Faktor. Man kann Zuschläge bekommen,
wenn man nicht auf die vollen Prozente kommt.

1https://www.lehrerforen.de/thread/64477-teilzeit-und-versorgung/?postID=797753#post797753
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